
674 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des NationalratesXV. GP 

1981 0429 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetz geändert wird (10. No
velle zum Beamten-Kranken- und Unfallver-

sic~erungsgesetz - B-KUVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs7 

gesetz, BGBI. Nr. 200/1967, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 284/1968, BGBI. Nr. 
24/1969, BGBI. Nr. 388/1970, BGBI. Nr. 35/1973, 
BGBI. Nr. 780/1974, BGBI. Nr. 707/1976, BGBI. Nr. 
64811977, BGBI. Nr. 124/1978, BGBI. Nr. 280/1978, 
BGBI. Nr. 685/1978, BGBl. Nr. 534/1979 und BGBl. 
Nr. 589/1980 wird geändert wie folgt: 

1. Im § 35 Abs. 4 letzter Satz ist der Ausdruck "der 
Ehegattin" durch den Ausdruck "dem Ehegatten" zu 
ersetzen. 

2. Im § 37 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck "der 
Witwenrente" durch den Ausdruck "der Witwen
(Witwer)rente" zu ersetzen. 

3. Im § 41 erster Satz ist der Ausdruck "der 
rentenberechtigteri Witwe," durch den Ausdruck 
"der (des) rentenberechtigten Witwe (Witwers)," zu 
ersetzen. 

4. Im § 45 Abs.4 ist der Ausdruck "Witwen
schaftsbestätigungen" durch den Ausdruck "Witwen
(Wi twer )schaftsbestätigungen" zu ersetzen. 

5. a) § 56 Abs.2 Z 1 hat zu lauten: 
,,1. der nicht erwerbstätige Ehegattej" 
b) § 56 Abs.6 bis 8 haben zu lauten: 
,,(6) Als Angehörige gilt jeweils auch eine nicht 

erwerbstätige Person aus dem Kreis der Eltern, 
Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, 
Stief- und Pflegekinder, der Enkel oder der 
Geschwister des (der) Versicherten oder eine mit dem 
(der) Versicherten nicht verwandte andersgeschlecht
liche nicht erwerbstätige Person, die seit mindestens 
zehn Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt 
und ihm (ihr) seit dieser Zeit unentgeltlich den 

,Haushalt führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt 
lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. 
Angehöriger aus diesem Grunde kann nur eine 
einzige Person sein. 

(7) Die schuldlos geschiedene nicht erwerbstätige 
Ehegattin (der schuldlos geschiedene nicht erwerbstä
tige Ehegatte) gilt als Angehörige (Angehöriger), 
wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind. 

(8) Als Angehörige gelten auch, sofern sie nicht 
erwerbstätig sind, die Eltern (Wahl-, Stief- und 
Pflegeeltern) des (der) Versicherten, wenn sie mit ihm 
(ihr) in Hausgemeinschaft leben und von ihm (~hr) 
ganz oder überwiegend erhalten werden." 

6. § 88 Z 1 lit. f hat zu lauten: 
"f) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 110)." 

7. § 110 hat zu lauten: 

"Witwen(Witwer)beihüfe. 

§ 110. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines (einer) 
Schwerversehrten keinen Anspruch auf Witwen(Wit
wer)rente, weil der Tod des (der) Versehrten nicht die 
Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit 
war, so ist ihr (ihm) als einmalige Witwen(Witwer)
beihilfe das Sechsfa,che der Bemessungsgrundlage zu 
gewähren. 

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe ist, wenn der (die) 
Verstorbene zur Zeit seines (ihres) Todes mehrere 
Versehrtenrenten nach diesem Bundesgesetz bezogen 
hat, nach der höchsten in Betracht kommenden 
Bemessungsgrundlage zu gewähren. 

(3) § 114 ist entsprechend anzuwenden." 

8. § l1i hat zu lauten: 

"Witwen(Witwer)rente 

. § 112. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten 
durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
verursacht, so gebührt der Witwe (dem Witwer) bis 
zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) Wiederver
heiratung eine Witwen(Witwer)rente von 20 vH der 
Bemessungsgrundlage. 
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674 der Beilagen 

· (2) Solange die im Abs. 1 bezeichnete anspruchsbe
rechtigte Person durch Krankheit oder Gebrechen 
wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit verloren 
oder wenn die Witwe das 60., der Witwer das 
65. Lebensjahr vollendet hat, beträgt die Witwen
(Witwer)rente 40 vH der Bemessungsgrundlage. Die 
Erhöhung der Witwen(Witwer)rente wegen Minde
rung der Erwerbsfähigkeit wird nur gewährt, wenn 
~iese länger als drei Monate bestanden hat. 

i' (3) I?er Wi~e (D~m Witwer) des (der) Verstorbe
pen, dl~ (der) Sich wIederverehelicht hat, gebührt eine 
?\bfertlgung in der Höhe des 35-fachen der nach 
Abs. 1 zu bemessenden Witwen(Witwer)rente. 

· (4) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
~hega~.ten, durc~ Sch~idung oder durch Aufhebung 
aufgelost oder Wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)rente 
wieder auf, wenn 

.. 1. ~ie Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
uberwlegenden Verschulden der im Abs. 1 bezeichne
ten anspruchsberechtigten Person geschieden oder 
fufgehoben worden ist oder \ 

· 2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(5) Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit 
d~~ Auflösut?g oder Nichtigerklärung der letzten Ehe, 
fruhestens Jedoch zweieinhalb Jahre nach dem 
sei.nerzeitig.en Erlöschen des Anspruches auf die 

. ~ltwen(Wltwer)rente ein. 

{6~ Au~ die Witwen(Witwer)rente, die wiederaufge-
. lebt ISt, smd laufende Unterhaltsleistungen und die in 

§ 2 des Einkomtnensteuergesetzes 1972, BGBL 
:t"Jr. 440, angeführten Einkünfte anzurechnen, die der 
f.irn:e (~em ~itwer) aufgrund der aufgelösten oder 
fur mchtig erklärten Ehe zufließen soweit sie einen 
Federaufgelebten '! ersorgungsbe~ug übersteigen 
I(§ 21 Ab~. 6 des PensIOnsgesetzes 1965). Hinsichtlich 
,der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
~and(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 
~nd 7 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeseezes 
~n~sprechend anzuwenden. Erhält die Witwe (der 
IWI~er) ~tatt laufen~er Unterhaltsleistungen eine 
'Kapltalabfmdung, so Ist auf die monatliche Witwe
:~Wi~er)rente ein Zwölf tel des Betrages anzurechnen, 
'~er Sich aus der Annahme eines (ährlichen Ertdgnis
~es von 4 vH des Abfindungskapitals ergeben würde. 
~eht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches 
~erschulden der Witwe (des Witwers). unter so 
~ntfäl!t die Anrechnung. ' 
I / 
I· . 

i! .(7) .. Wer?en .laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Emkunfte Im Smne des Abs. 6 bereits im Zeitpunkt 
des Wi~derall;f1ebens des Versorgungsbezuges bezo
g~n, wlr~ die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
:wIrksam, m allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
~alendermonates, der auf deri Eintritt des Anrech
pungsgrundes folgt." 

9. § 113 hat zu lauten: 

"Rente der früheren Ehefrau (des früheren 
Ehemannes) 

§ 113. (1) Die Bestimmungen über den Anspruch 
auf Witwen(Witwer)rente und das Ausmaß der 
Witwen(Witwer)rente - ausgenommen die Bestim
mungen des § 112 Abs. 3 und 4 - gelten, soweit im 
f~lgenden nichts anderes bestimmt ist, sinngemäß für 
die frühere Ehefrau (den früheren Ehemann) des (der) 
ve~stor.bene~ Versicherten, wenn dieser (diese) zur 
Zelt semes (Ihres) Todes aufgrund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer 
vor .de~ Auf~ösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
schnftlich emgegangenen Verpflichrung für den 
Lebensunterhalt seiner früheren Ehefrau (ihres 
früheren Ehemannes) aufzukommen oder dazu 
beizutragen hatte. 

(2) Die Witwe(Witwer)rente gebührt der früheren 
Ehefrau (dem früheren Ehemann) nur auf Antrag. Sie 
fällt, wenn der Antrag nicnt innerhalb von drei 
~onate~ nach dem Tod des (der) Versicherten gestellt 
Wird, mit dem der AntragsteIlung folgenden Monats
ersten, wenn der Antrag an einem Monatsersten 
gestellt wird, mit diesem Tage an. 

(3) Hat die frühere Ehefrau (der frühere Ehemann) 
gegen den verstorbenen Versicherten (die verstorbene 
Versicherte) nur einen befristeten Anspruch auf 
Unter~altsleistl~ngen gehabt, so besteht der Anspruch 
auf Wltwen(WltWer)rente längstens bis zum Ablauf 
der Frist . 

(4) Die Witwen(Witwer)rente wird - wenn nicht 
die Voraussetzungen des Abs. 7 gegeben ~ind - mit 
dem. Betrag gewährt, der dem gegen den (die) 
VerSicherten (Versicherte) zur Zeit seines (ihres) 
T~des ?estehenden !>nspruch auf Unterhalt (Unter
haltsbeitrag), vermmdert um einen der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 
ge.bührenden Versorgungsbezug (ausgenommen die 
HIlflosenzulage), entspricht; sie darf die Höhe der der 
Witwe (dem WitWer) des (der) Versehrten unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 116 
~ebührenden Witwen(Witwer)rente nichtüberstei
gen. Der der Bemessung der Witwen(Witwer)rente 
~ug~nde gelegte Unterhaltsbeitrag ändert sich 
JeweIls um den auf eine Dezimalstelle gerundeten 
Hundertsatz, um den sich bei Bundesbeamten des 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956. ein
schließlich einer allfälligen Teuerungszulage ändert. 

(?) E~ne Erhöhung.der Unterhaltsleistungen durch 
genchtltchen Vergleich oder durch schriftlichen 
Vertrag ist unbeachtlich, wenn zwischen dem 
Abschluß des Vergleiches oder des Vertrages und dem 
Sterbetag des (der) Versicherten nicht mindestens ein 
Jahr vergangen ist. 

(6) Unterhaltsleistungen, die die Erben des (der) 
verstorbenen Versicherten aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen der früheren Ehefrau (dem früheren 
Ehemann) erbringen, sind auf die Witwen(Wi~er)-
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rente der früheren Ehefrau (des früheren Eheman
nes) ~zurechneri. 

(7) Abs. 4 erster Halbsatz ist nicht anzuwenden, 
wenn 

a)das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
hat; 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat und 

d) der Dienstunfall (die Berufskrankheit), durch 
den (die) der Tod des (der) Versicherten 
verursacht wurde, im Zeitpunkt der Rechtskraft 
des Scheidungsurteiles bereits eingetreten war. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs
urteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenrente für ein Kind im Sinne des § 56 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 anfällt, sofern dieses 
Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an 
Kindes Statt angenommen worden ist und 
das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 56 Abs.2 Z 6) mit dem 
anderen Elternteil lebt. Das Erfordernis der 
ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei 
nachgeborenen Kindern." 

10. Im § 114 ist der Ausdruck "Die Witwe" durch 
den Ausdruck "Die Witwe (Der Witwer)" zu 
ersetzen. 

Artikel 11 

Obergangsbestimmung~n 
(1) Der Anspruch auf die Leistungen der 

Krankenversicherung der Personen, die am 

31. Mai 1981 als Angehörige galten nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr 
als Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraus
setzungen für den am 31. Mai 1981 bestandenen 
Leistungsanspruch gegeben sind. 

(2) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 6 bis 8 
des Beamten-Kranken': und Unfallversicherungsge
setzes in der Fassung des Art. I Z 5 gelten ab 
1. Juni 1981 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 
1. Juni 1981 eingetreten sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 110, 112 Abs. 1 
und 2, 113 und 114 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 7, 8, 9 und 10 sind hinsichtlich des Anspruches auf 
WitWerbeihilfe bzw. Witwerrente nur anzuwenden, 
wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 
eingetreten ist. , 

(4) Der unter Anwendung der im Abs.3 
bezeichneten Bestimmungen zu bemessende Betrag 
einer Witwerrente gemäß den §§ 112 Abs. 1 und 2 
oder 113 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 8 und 9 
gebührt unter Bedachtnahrrte auf § 93 Abs. 4 des 
Beamten-Kranken - und U nfallversicheI'}lngsgesetzes 
ab 1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab 1. Jänner 1985 zu 
zwei Drittel und ab 1. Jänner 1989 in voller Höhe. 

(5) Die Bestimmungen des § 112 Abs. 3 bis 7 des 
Beamten-Kranken-. und Unfallversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. I Z 8 sind nur in den Fällen 
anzuwenden, in denen die Wiederverehelichung nach 
dem 31. Mai 1981 erfolgt. 

Artikel 111 

Inkrafttreten 
Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juni 1981 in Kraft. 

Artikel IV 

VoUziehung 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 

2 
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4 67 4 d~r Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXXXXXXXX, mit dem das Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetz geändert wird (10. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge

setz - B-KUVG) 

1. Problem 

Übernahme der tragenden Gedanken aus der Kemregelung der Familienrechtsreform auch in das 
Sozialversicherungsrecht. 

2. Ziel 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll die Anpassung des B-KUVG an die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Partnerschaft fortgesetzt und mit der Zielvorstellung abgeschlossen werden, 
allen Bestimmungen des B-KUVG, sofern sie nicht auf geschlechtsspezifischen Eigenheiten beruhen, 
einen geschlechtsneutralen Sinn zu geben. 

3. Inhalt 

a) Gleichstellung der Ehegatten hinsichtlich der Anspruchsberechtigung für Angehörige in der 
Krankenversicherung; 

b) Gleichstellung des Witwers einer Versicherten mit der Witwe eines Versicherten in bezug auf die 
LeistungsansprUche aus der Unfallversicherung. 

4. Alternativen 

Im Hinblick auf die geforderte Kostenneutralität der zu treffenden Lösung, keine. 

5. Kosten 

Kostenneutral. 

Erläuterungen 

Der vorliegende Entwurf einer 10. Novelle zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
verfolgt ebenso wie die Entwürfe, betreffend eine 
36. Novelle zum ASVG, eine 4. Novelle zum GSVG 
und eine 4. Novelle zum BSVG das ausschließliche 
Ziel, die durch die Familienrechtsreform eingeführten 
Grundsätze der Partnerschaft und Gleichbehandlung, 
wie sie für die rechtlichen Beziehungen der Ehegatten 
zueinander maßgebend sind, auf das Sozialversiche
rungsrecht zu übertragen. Im Mittelpunkt der 
Familienrechtsreform stand das Bundesgesetz über 
die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe, BGBI. 
Nr. 41211975, und darin wieder eine Neufassung der 
Unterhaltsrechtsbestimmungen. Die auf dem patriar
chalischen Prinzip beruhenden pflichten des Ehegat
ten, seiner Ehefrau den anständigen Unterhalt zu 
verschaffen wurden durch die wechselseitigen pflich
ten beider Ehegatten, zur Deckung der ihren 
Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse 
gemeinsam beizutragen, abgelöst. So 'wie die 
unterhaltsrechtlichen Regelungen des bürgerlichen 
Rechtes vor der Familienrechtsreform kennt auch das 
Sozialversicherungsrecht eine Reihe von Bestimmun
gen, die noch vom Gedanken der Vorherrschaft des 
Mannes in der Ehe getragen sind und im Rahmen des 

, vorliegenden Novellenentwurfes durch Regelungen 
I ersetzt werden sollen, die der durch Gleichberechti

gung ausgezeichneten Partnerschaft entsprechen. 

Hiebei handelt es sich im wesentlichen um folgende 
Änderungen: 

1. Gleichstellung der Ehegatten (einschließlich der 
geschiedenen Ehegatten) hinsichtlich der Anspruchs
berechtigung der Angehörigen in\ der Krankenversi-
cherung; , 

2. Gleichstellung des Witwers einer Versicherten 
mit der Witwe eines Versicherten hinsichtlich der 
Ansprüche auf die Beihilfe, auf Hinterbliebenenrente 
und auf Abfertigung sowie hinsichtlich des Ausmaßes 
dieser Leistungen. 

Die in diesem Zusammenhang vorgesehenen 
einzelnen Änderungen des B-KUVG entsprechen, im 
Hinblick auf den Gleichklang der, in Betracht 
kommenderi Vorschriften mit denen des ASVG, 
weitgehend wörtlich den im Rahmen des Entwurfes 
einer 36. Novelle zum ASVG in Aussicht genomme
nen Änderungen. Die Erläuterungen des Entwurfes 
einer 36. Novelle zum ASVG" bezüglich dieser 
Änderungen gelten daher in gleicher Weise auch für 
den Bereich des B-KUVG. 

Um das Auffinden der' jeweiligen Begründungen zu 
erleichtern, werden im folgenden die korrespondie
renden Neuformulierungen einander gegenüberge
stellt: 
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B-KUVG ASVG 

§ 37 Abs. 2 erster Satz ... § 97 Abs. 2 erster Satz 
§ 45 Abs. 4 . . . . . . . . . . . . § 104 Abs. 5 
§ 56 Abs. 2 Z 1 . . . . . . . .. § 123 Abs. 2 Z 1 

Abs. 6.. . . .. . . . . . . . Abs. 7, Abs. 8 
Abs. 7 . . . . . . . . . . . . Abs. 2 Z 1 
Abs. 8 . . . . . . . . . . . . Abs. 8 

§ 88 Z llit. f .......... , § 173 Z 1 lit. h 
§ 110 ................. § 213 
§ 112 ................. § 215 Abs. 1 und 2 

§ 215 a 
§ 113 ................. § 215 Abs. 3 und 4 

Die vorgeschlagenen Änderungen des B-KUVG zu 
den §§ 35 Abs. 4 letzter Satz, 41 erster Satz und 114 
haben ihr Vorbild in den geltenden Vorschriften der 
§§ 89 Abs.5 letzter Satz, 100 Abs. 1 lit. b und 217 
ASVG. Diese erfassen schon jetzt sowohl den 
Ehegatten als auch den Witwer, weil diese Personen 
schon derzeit Ansprüche auf Leistungen aus der 
Unfallversicherung haben. Im B-KUVG sollen 
derartige Ansprüche erst aufgrund der beabsichtigten 
Novellierung geschaffen werden, sodaß es notwendig 
war, in die zitierten Bestimmungen des B-KUVG 
auch den Ehegatten bzw. den Witwer der Versicher
ten aufzunehmen. 

Im B-KUVG war bisher die Gewährung einer 
Witwerbeihilfe bzw. einer Witwerrente (einer Rente 
an den früheren Ehemann einer Versicherten) 
deswegen nicht vorgesehen, weil, wie die Erläuterun
gen zum Stammgesetz ausführen, solche Leistungen 

auch im Pensionsrecht 'der öffentlich Bediensteten 
nicht bestehen. Im Hinblick auf die eingangs 
angeführten in der Familienrechtsreform verankerten 
Grundsätze der Partnerschaft und Gleichbehandlung 
und der im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 26. Juni 1980, G 7/1979, zum Ausdruck 
gebrachten Notwendigkeit, diese Grundsätze auch 
auf das Sozialversicherungsrecht entsprechend zu 
übertragen, sollen diese Leistungsansprüche nunmehr 
auch im B-KUVG neu geschaffen werden. Dazu 
kommt noch, daß auch im Pensionsrecht der 
öffentlich Bediensteten als Folge der Familienrechts
reform in absehbarer Zeit die Frage einer Anspruchs
berechtigung des Witwers (früheren Ehemannes) 
einer öffentlich Bediensteten gelöst werden muß, 
sodaß ab diesem Zeitpunkt der Gleichklang zwischen 
den Ansprüchen aus der Beamten-Unfallversicherung 
und dem Pensionsrecht der Beamten wieder herge
stellt ist. 

Ebenso wie in der Unfallversicherung nach dem 
ASVG soll auch die Witwerrente (Rente an den 
früheren Ehemann einer Versicherten) nach dem 
B-KUVG in drei Etappen wirksam werden. Unter 
Berücksichtigung des Zeitpunktes des Anfalles der 
Rente gebührt sie ab 1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab 
1. Jänner 1985 zu zwei Drittel und ab 1. Jänner 1989 
in voller Höhe, das sind 20 vH bzw. 40 vH der 
Bemessungsgrundlage (§ 93). 

. Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
Regelungen gründet sich auf den Kompetenztatbe
stand "Sozialversicherungswesen" des Art. 10 Abs. 1 
Z 11 B-VG. 

Textgegenüberstellung 
B-KlNG 

Geltende Fassung: 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und 
Auslandsaufenthalt 

§ 35. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Ruht der Anspruch auf eine Rente aus der 

Unfallversicherung, so gebührt den im Inland sich 
aufhaltenden Angehörigen, die im Falle des Todes des 
Versicherten infolge des Dienstunfalles Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente hätten, eine Rente in der halben 
Höhe der ruhenden Rente. Der Anspruch kommt in 
erster Linie der Ehegattin, in zweiter Linie den 
Kindern (§ 105 Abs.2) zu. 

(5) und (6) unverändert. 

Vor g e s chi a g e n,e Fassung: 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und 
Auslandsaufenthalt 

§ 35. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Ruht der Anspruch auf eine Rente aus der 

Unfallversicherung, so gebührt den im Inland sich 
aufhaltenden Angehörigen, die im Falle des Todes des 
Versicherten infolge des Dienstunfalles'Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente hätten, eine Rente in der halben 
Höhe der ruhenden Rente. Der Anspruch kommt in 
erster Linie der Ehegattin (dem Ehegatten), in zweiter 
Linie den Kindern (§ 105 Abs.2) zu. 

(5) und (6) unverändert. 
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6 674 der Beilagen 

Geltende Fassung: 

Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den 
Rentenansprüchen 

§ 37. (1) unverändert. 
(2) Die Erhöhung der Witwenrente wegen 

Krankheit oder Gebrechen ist auch für die Zeit der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung 
des Anspruches, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
vor der Anmeldung zu gewähren. Das gleiche gilt für 

I die Erhöhung von Waisenrenten, für die Erhöhung 
von Renten infolge Zuerkennung von Kinderzu
schüssen oder eines Hilflosenzuschusses sowie für die 
Weitergewährung von Kinderzuschüssen oder Wai
senrenten. 

(3) unverändert. 

Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 41. Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
der Unfallversicherung erlischt ohne weiteres Verfah
ren mit dem Tod des Anspruchsberechtigten, mit der 
Verheiratung der rentenberechtigten Witwe, mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme der 
Verschollenheit, mit der Vollendung des 18. Lebens
jahres bei Waisenrenten und Kinderzuschüssen sowie 
nach Ablauf der Dauer, für die eine R~nte zuerkannt 
wurde. Die Rente und der Kinderzuschuß gebührt 
noch für den Kalendermonat, in dem der Grund des 
Wegfalles eingetreten ist. 

Auszahlung von Leistungen 

§ 45. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Auf Verlangen der Versicherungsanstalt haben 

die Anspruchsberechtigten Lebens- oder Witwen
schaftsbestätigungen beizubringen. Solange diese 
Bestätigungen . nicht beigebracht sind, können die 
Renten zurückgehalten' werden. 

(5) unverändert. . 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) unverändert. 
(2) Als Angehörige gelten: 
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige Ehegatte); 
2 .. bis 6. unverändert. 

,(3) bis (5) unverändert. 
(6) Als Angehörige gilt auch die Mutter, Tochter 

(auch Stief- oder Pflegetochter), Enkelin oder Schwe
ster des Versicherten oder eine mit dem männlichen 
Versicherten nicht verwandt~ weibliche Person, die 
seit mindestens ~hn Monaten mit ihm in Hausge
meinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich 
den Haushalt führt, bei männlichen Versicherten 
jedoch nur, wenn eine im gemeinsamen Haushalt 
lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhanden ist. 
Angehörige aus diesem Grunde kann nur eine einzige 
Person sein. 

I 

Vorgeschlagene Fassung: 

Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den 
Rentenansprüchen 

§ 37. (1) unverändert. 
(2) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)rente wegen 

Krankheit oder Gebrechen ist auch für die Zeit der 
Minderung der E~erbsfähigkeit ,vor der Anmeldung 
des Anspruches, längstens jedoch bis zu drei Monaten 
vor der Anmeldung zu gewähren. Das gleiche gilt für 
die Erhöhung von Waisenrenten, für die Erhöhung 
von Renten infolge Zuerkennung von Kinderzu
schüssen oder eines Hilflosenzuschusses sowie für die 
Weitergewährung von Kinderzuschüssen oder Wai-. 
senrenten. 

(3) unverändert. 

Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 41. Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
der Unfallversicherung erlischt ohne weiteres Verfah
ren mit dem Tod des Anspruchsberechtigten, mit der 
Verheiratung der (des) rentenberechtigten Witwe 
(Witwers), mit dem Wegfall der Voraussetzungen für 
die Annahme der Verschollenheit, mit der Vollen
dung des 18. Lebensjahres bei Waisenrenten und 
Kinderzuschüssen sowie nach Ablauf der Dauer, für 
die eine Rente zuerkannt wurde. Die Rente und der 
Kinderzuschuß gebührt noch für den Kalendermon~t, 
in dem der Grund des Wegfalles eingetreten ist. 

Auszahlung von Leistungen 

§ 45. (i) bis (3) unverändert. 
(4) Auf Verlangen der Versicherungsanstalt haben 

die Anspruchsberechtigten Lebens- oder Witwen
(Witwer)schaftsbestätigungen beizubringen. Solange 
diese Bestätigungen nicht beigebracht sind, können 
die Renten zurückgehalten werden. 

{5) unverändert. 

Anspruchsberechtigung der Angehörigen 

§ 56. (1) unverändert. 
(2) Als Angehörige gelten: 
1. der nicht erwerbstätige Ehegatte; 
2. bis 6. unverändert. 
(3) bis (5) unverändert. 
(6) Als Angehörige gilt jeweils auch eine nicht 

erwerbstätige Person aus dem Kreis der Eltern, 
Wahl-, Stief- und pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, 
Stief- und pflegekinder, der Enkel oder der 
Geschwister des (der) Versicherten oder eine mit dem 
(der) Versicherten nicht verwandte andersgeschlecht
liche nicht erwerbstätige Person, die seit mindestens 

. zehn Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt 
und ihm (ihr) seit dieser Zeit unentgeltlich den 
Haushalt führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt 
lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. 
Angehöriger aus diesem Grunde kann nur eine 
einzige Person sein. 
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Geltende Fassung: Vorg"eschlagene Fassung: 

(7) Die schuldlos geschiedene Ehegattin (der 
schuldlos geschiedene erwerbsunfähige Ehegatte) gilt 
als Angehörige (Angehöriger), wenn die Vorausset
zungen nach Abs.1 erfüllt sind. 

(8) Als Angehörige gelten auch die Eltern des 
I Versicherten, wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft 
leben und von ihm ganz oder überwiegend erhalten 
werden. 

Leistungen der Unfallversicherung 

§ 88. Als Leistungen der Unfallversicherung sind 
zu gewähren: 

1. im Falle einer durch einen Dienstunfall oder eine 
Berufskrankheit verursachten körperlichen Schädi~ 
gung des Versicherten: 

a) bis e) unverändert. 
f) Witwenbeihilfe (§ 110). 

2. unverändert. 

WitwenbeihiHe 

§ 110. (1) Hat die Witwe eines Schwerversehrten " 
keinen Anspruch auf Witwenrente, weil der Tod des 
Versehrten nicht die Folge eines Dienstunfalles oder 
einer Berufskrankheit war, so ist ihr als einmalige 
Witwenbeihilfe das Sechsfache der Bemessungs
grundlage zu gewähren. 

(2) Die Witwenbeihilfe ist, wenn der Verstorbene 
zur Zeit seines Todes mehrere Versehrtenrenten nach 
diesem Bundesgesetz bezogen hat, nach der höchsten 
in Betracht kommenden Bemessungsgrundlage zu 
gewähren. 

(3) § 114 ist entsprechend anzuwenden. 

Witwenrente 

§ 112. (1) Wurde der Tod des Versicherten durch 
einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verur
sacht, so gebührt der Witwe bis zu ihrem Tod oder 
ihrer Wiederverheiratung eine Witwenrente von 
20 v.H. der Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die Witwe durch Krankheit oder 
Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfähig
keit verloren oder wenn sie das 60. Lebensjahr 
vollendet hat, beträgt die Witwenrente 40 v.H. der 
Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Witwen
rente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit wird 
nur gewährt, wenn diese länger als drei Monate 
bestanden hat. 

(3) Der Witwe des Verstorbenen, die sich 
wiederverehelicht hat, .·gebührt eine Abfertigung in 
der Höhe des Siebzigfachen der nach Abs.1 zu 
bemessenden Witwenrente. 

(7) Bie schuldlos geschiedene nicht erwerbstätige 
Ehegattin (der schuldlos geschiedene nicht erwerbstä
tige Ehegatte) gilt als Angehörige (AngehÖriger), 
wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind. 

(8) Als Angehörige gelten auch, sofern sie nicht 
erwerbstätig sind, die Eltern (Wahl-, Stief- und 
Pflegeel~rn) des ( der) Versicherten, wenn sie mit ihm 
(ihr) in Hausgemeinschaft leben und von ihm (ihr) 
ganz oder überwiegend erhalten werden. 

Leistungen der Unfallversicherung 

§ 88. Als Leistungen der Unfallversicherung sind 
zu gewähren: 

1. im Falle einer durch einen Dienstunfall oder eine 
Berufskrankheit verursachten körperlichen Schädi
gung des Versicherten: 

a) bis e) unverändert. 
f) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 110). 

,2. unverändert. 

Witwen(Witwer)beihiHe' 

§ 110. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines (einer) 
Schwerversehrten keinen Anspruch auf Witwen(Wit
wer)rente, weil der Tod des (der) Versehrten nicht die 
Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit 
war, so ist ihr (ihm) als einmalige Witwen(Witwer)
beihilfe· das Sechsfache der Bemessungsgrundlage zu 
gewähren. 

(2) Die WitWen(Witwer)beihilfe ist; wenn der (die) , 
Verstorbene zur Zeit seines (ihres) Todes mehrere 
Versehrtenrenten nach diesem Bundesgesetz bezogen 
hat, nach der höchsten in Betracht kommenden 
Bemessungsgrundlage zu geWähren. 

(3) § 114 ist entsprechend anzuwenden. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 112. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten 
durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
verursacht, so gebührt der Witwe (dem Witwer) bis 
zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) Wiederver
heiratung eine Witwen(Witwer)rente von 20 vH der 
Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die im Abs. 1 bezeichnete anspruchs be- , 
rechtigte Person durch Krankheit oder Gebrechen 
wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit verloren 
oder wenn die Witwe das 60., der Witwj!r das 
65. Lebensjahr vollendet hat, beträgt die Witwen
(Witwer)rente 40 vH der Bemessungsgrundlage. Die 
Erhöhung der Witwen(Witwer)rente wegen Minde
rung der Erwerbsfähigkeit wird nur gewährt, wenn 
diese länger als drei Monate bestanden hat. 

(3) Der Witwe (Dem Witwer) des (der) Verstorbe
nen, die (der) sich wiederverehelicht hat, gebührt eine 
Abfertigung in der Höhe des 35-fachen der nach 
Abs. 1 zu bemessenden Witwen(Witwer)rente. 
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Geltende Fassung: 

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehemannes; durch Scheid\lOg oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die WitWenrente wieder auf, 
wenn 

1. die Ehe nicht aus dem . alleinigen oder 
überwiegenden Verschulden der Ehefrau geschieden 
oder aufgehoben worden ist oder 

2. bei Nichtigetklärung der Ehe die Ehefrau als 
schuldlos anzusehen ist. 

(5) Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit 
der Auflösung oder Nichtigerklärung der letzten Ehe, 
frühestens jedoch fünf Jahre nach dem seinerzeitigen 
Erlöschen des Anspruches auf die Witwenrente ein. 

(6) Auf die Witwenrente, die wiederaufgelebt ist, 
sind laufende Unterhaltsleistungen und die in § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI.Nr.440, ange
führten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe auf 
Grund der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe 
zufließen, soweit sie einen wiederaufgelebten Versor
gungsbezug übersteigen (§ 21 Abs.6 des Pensionsge
setzes 1965). Hinsichtlich der Ermittlung des 
Erwerbseinkommens aus einem land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb ist § 292 Abs.5 und 7 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwen
den. Erhält die Witwe statt laufender Unterhaltslei
stungen eine Kapitalabfindung, so ist auf die 
monatliche Witwenrente ein Zwölftel des Betrages 
anzurechnen, der sich aus der Annahme eines 
jährlichen Erträgnisses von 4 v.H. des Abfindungska
pitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital 
ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe unter, so 
entfällt die Anrechnung. 

(7) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs.6 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens des Versorgungsbezuges bezo
gen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam, in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech
nungsgrundes folgt. 

Rente der früheren Ehefrau 

§ 113. (1) Die Bestimmungen über den Anspruch 
auf Witwenrente und das Ausmaß der Witwenrente 
- ausgenommen die Bestimmungen, des § 112 Abs.3 
und 4 - gelten, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, sinngemäß für die frühere Ehefrau des 
verstorbenen Versicherten, wenn dieser-zur Zeit 
seines Todes auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor der 
Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe schriftlich 
eingegangenen Verpflichtung für den Lebensunterhalt 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehegatten, durch Scheidung odt;r durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)rente 
wieder auf, wenn 

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
überwiegenden Verschulden der im Abs. 1 bezeichne
ten anspruchsberechtigten Person geschieden oder 
aufgehoben worden ist oder b 

2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(5) Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit 
der Auflösung oder Nichtigerklärung der letzten Ehe, 
frühestens jedoch zweieinhalb Jahre nach dc;m 
seineneitigen Erlöschen des Anspruches auf die 
Witwen(Witwer)rente ein. 

(6) Auf die Witwen(Witwer)rente, die wiederaufge
lebt ist, sind laufende Unterhaltsleistungen und die in 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI. 
Nr. 440, angeführten Einkünfte anzurechnen, die der 
Witwe (dem Witwer) aufgrund der aufgelösten oder 
für nichtig erklärten Ehe zufließen, soweit sie einen 
wiederaufgelebten Versorgungsbezug übersteigen 
(§ 21 Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965). Hinsichtlich 
der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 
und 7 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe (der 
Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die monatliche Witwe
(Witwer)rente ein Zwölf tel des Betrages anzurechnen, 
der sich aus der Annahme eines jährlichen Erträgnis
ses von 4 vH des Abfindungskapitals ergeben würde. 
Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches 

. Verschulden der Witwe (des Witwers) unter, so 
entfällt die Anrechnung. 

(7) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 6 bereits im Zeitpunkt 
.des Wiederauflebens des Versorgungsbezuges bezo
gen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam, in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech
m:ingsgrundes folgt. 

Rente der früheren Ehefrau (des früheten Eheman
nes) 

§113. (1) Die Bestimmungen über den Anspruch 
auf Witwen(Witwer)rente und das Ausmaß der 
Witwen(Witwer)rente - ausgenommen die Bestim
mungen des § 112 Abs. 3 und 4 - gelten, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist, sinngemäß für 
die frühere Ehefrau (den früheren Ehemann) des (der) 
verstorbenen Versicherten, wenn dieser (diese) zur 
Zeit seines (ihres) Todes aufgrund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer 
vo~ d~r Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

seiner früheren Ehefrau aufzukommen oder dazu 
beizutragen hatte. 

(2) Die Witwenrente gebührt der früheren Ehefrau 
nur auf Antrag. Sie fällt, wenn der Antrag nicht 
innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des 
Versicherten gestellt wird; mit dem der Antragstel
lung folgenden Monatsersten, wenn der Antrag an 
einem Monatsersten gestellt wird, mit diesem Tage 
an. 

(3) Hat die frühere Ehefrau gegen den verstorbenen 
Versicherten nur einen befristeten Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch 
auf Witwenrente längstens bis zum Ablauf der Frist. 

(4) Die Witwenrente wird - wenn %licht die 
Voraussetzungen des Abs.7 gegeben sind - mit dem 
Betrag gewährt, der dem gegen den Versicherten zur 
Zeit seines Todes bestehenden Anspruch auf 
Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um einen 
der Anspruchsberechtigten nach dem Versicherten 
gebührenden Versorgungsbezug (ausgenommen die 
Hilflosenzulage), entspricht; sie darf die Höhe der der 
Witwe des Versehrten unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmung des § 116 gebührenden Witwenrente 
nicht übersteigen. Der der Bemessung der Witwen
rente zugrunde gelegte Unterhaltsbeitrag ändert sich 
jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerundeten 
Hundertsatz, um den sich bei Bundesbeamten des 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 ein
schließlich einer allfälligen Teuerungszulage ändert. 

(5) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen durch 
gerichtlichen Vergleich oder durch schriftlichen 
Vertrag ist unbeachtlich, wenn zwischen dem 
Abschluß des Vergleiches oder des Vertrages und dem 
Sterbetag des Versicherten nicht mindestens ein Jahr 
vergangen ist. 

(6) Unterhaltsleistungen, die die Erben des 
verstorbenen Versicherten auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung der früheren Ehefrau erbringen, sind 
auf die Witwenrente der früheren Ehefrau anzurech
nen. 

(7) ,AbsA erster Halbsatz ist nicht anzuwenden, 
wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs.3 Ehegesetz enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
hat, 

c) die Frau im Zeitpunkt des Eintrittes der 
Rechtskraft des Scheidungsurteiles' das 
40. Lebensjahr vollendet hat und 

schriftlich eingegängenen Verpflichtung für den 
Lebensunterhalt seiner früheren Ehefrau (ihres 
früheren Ehemannes) aufzukommen oder dazu 
beizutragen hatte. 

(2) Die Witwe(Witwer)rente gebührt der früheren 
Ehefrau (dem früheren Ehemann) nur auf Antrag. Sie 
fällt, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei 
Monaten nach dem Tod des (der) Versicherten gestellt 
wird, mit dem der AntragsteIlung folgenden Monats
ersten, wenn der Antrag an einem Monatsersten 
gestellt wird, mit diesem Tage an. 

(3) Hat die frühere Ehefrau (der frühere Ehemann) 
gegen den verstorbenen Versicherten (die verstorbene 
Versicherte) nur 'einen befristeten Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch 
auf Witwen(Witwer)rente längstens bis zum Ablauf 
der Frist. ' 

(4) Die' Witwen(Witwer)rente wird - wenn nicht 
die Voraussetzungen des Abs. 7 gegeben sind - mit 
dem Betrag gewährt, der dem gegen den (die) 
Versicherten (Versicherte) zur Zeit seines, (ihres) 
Todes bestehenden Anspruch auf Unterhalt (Unter
haltsbeitrag), vermindert um einen der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 
gebührenden Versorgungsbezug (ausgenommen die 
Hilflosenzulage), entspricht; sie darf die Höhe der der 
Witwe (dem Witwer) des (der) Versehrten unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 116 
gebührenden Witwen(Witwer)rente nicht überstei
gen. Der der Bemessung der Witwen(Witwer)rente 
zugrunde gelegte Unterhaltsbeitrag ändert sich 
jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerundeten 
Hundertsatz, um den sich bei Bundesbeamten des 
Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 ein
schließlich einer allfälligen Teuerungszulage ändert. 

(5) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen durch 
gerichtlichen Vergleich oder durch schriftlichen 
Vertrag ist unbeachtlich, wenn zwischen dem 
Abschluß des Vergleiches oder des Vertrages und dem 
Sterbetag des (der) Versicherten nicht, mindestens ein 
Jahr vergangen ist. 

(6) Unterhaltsleistungen, die die Erben des (der) 
verstorbenen Versicherten aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen der früheren Ehefrau (dem früheren 
Ehemann) erbringen, sind auf die Witwen(Witwer)
rente der früheren Ehefrau (des früheren Eheman
nes) anzurechnen. 

(7) Abs. 4 erster Halbsatz ist nicht anzuwenden, 
wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
hat, 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat und 
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Geltende Fassung: 

d) der Dienstunfall (die Berufskrankheit), durch 
den (die) der Tod des Versicherten verursacht 
wurde, im Zeitpunkt der Rechtskraft des 
Scheidungsurteiles bereits eingetreten war. 

Die unter lit.c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
aa) die Frau seit dem Zeitpunkt des Eintrittes 

der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 
erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes eine Waisen
rente für ein Kind im Sinne des § 56 Abs.2 
Z.2 und Abs.3 anfällt, sofern dieses Kind 
aus der geschiedenen Ehe stammt oder von 
den Ehegatten gemeinsam an 'Kindes Statt 
angenommen worden ist und das Kind· in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des Mannes (Vaters) ständig in Hausge
meinschaft (§ 56 Abs.2 Z.6) mit der Frau 
(Mutter) lebt. Das Erfordernis der ständi
gen Hausgemeinschaft entfällt bei nachge
borenen Kindern. 

Eheschließung nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles 

§ 114. Die Witwe hat keinen Anspruch auf Rente, 
wenn die Ehe erst nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles geschlossen worden und der Tod 
innerhalb des ersten Jahres der Ehe eingetreten ist, es 
sei denn, daß aus der Ehe ein Kind hervorgegangen 
ist oder hervorgeht oder daß durch die Ehe ein Kind 
legitimiert wurde. 

Vorgeschlagene Fassung: 

d) der Dienstunfall (die Berufskrankheit), durch 
den (die) der Tod des (der) Versicherten 
verursacht wurde, im Zeitpunkt der Rechtskraft 
des Scheidungsurteiles bereits eingetreten war. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
aa) die Frau (der Mann) seitdem Zeitpunkt des 

Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs
urteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenrente für ein Kind im Sinne des § 56 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 anfällt, sofern dieses 
Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an 
Kindes Statt angenommen worden ist und 
das Kind in· allen diesen F~llen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden· Elternteiles ständig in Ha~s
gemeinschaft (§ 56 Abs.2 Z 6) mit dem 
anderen Elternteil lebt. Das Erfordernis der 
ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei 
nachgeborenen Kindern. 

Eheschließung nach dem Eintritt des Versiche
rungsfalles 

§ 114. Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen worden 
und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe 
eingetreten ist, es sei denn, daß aus der Ehe ein Kind 
hervorgegangen ist oder hervorgeht oder daß durch 
die Ehe ein Kind legitimiert wurde. 
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